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e SIVEE:

VEREINSGRUNDUNG

Aus der Zuger Altersheimleiter-Konferenz (ZAK) wurde die Zuger Interessengemeinschaft
fur Alterseinrichtungen (ZIGA)

EINE GULTIGE RECHTSFORM

ALS GESPRACHS-

UND VERHANDLUNGSPARTNER

Von Erika Ritter, Kommentar von Werner Vonaesch

Von der ZAK zur ZIGA: diesen Schritt beschlossen am 24.
April 1996 die Anwesenden an der Griindungsversammlung im Martinspark,

Baar. Daraus ergab sich auch: vom ehemaligen ZAK-Prasidenten Karl Zenklu-

sen, Rotkreuz, zum neuen ZIGA-Prasidenten Karl Zenklusen. Doch was ist

und was will die ZIGA?

| [bernehmen wir als Vorgeschichte

zur ZIGA-Grindung teilweise die
umfassenden Ausfuhrungen von Mar-
tin Dobeli, Heimleiter im Alterszentrum
Herti, Zug:

Als  Verantwortliche fir ein oder
mehrere Altersheime im Kanton Zug
stehen Heimleitungen laufend vor
neuen Herausforderungen. Die Aufga-
ben fir die Heimleitungen sowie die
Trdgerschaftsvertreterinnen und -vertre-
ter in Betriebskommissionen werden
immer umfangreicher und komplexer,
einerseits sind es die Pensiondre, die
immer mehr Betreuung und Pflege
bendtigen und dadurch vermehrte
Administration ausldsen, andrerseits
sind es aber auch die gesetzlichen
Randbedingungen, wie Krankenversi-
cherungsgesetz,  Lebensmittelgesetz,
Mehrwertsteuer usw., die das Flihren
eines Alters- oder Pflegeheims immer
anspruchsvoller werden lassen. Um in
dieser anspruchsvollen Herausforde-
rung bestehen zu kdénnen, brauchen
die Verantwortlichen sicher von Zeit zu
Zeit Hilfe.

Diese Hilfe gaben sich die Heimleiter
seit einigen Jahren in der Zuger Alters-
heimleiterkonferenz (ZAK). Als sehr ak-
tive Gruppe hat diese Konferenz wah-
rend der letzten Jahre ansehnliche Ziele
erreicht und ist vor allem im Bereich der
gezielten Weiterbildung fiur die Heime
des Kantons Zug eine gute Einrichtung.
Zudem bietet diese Konferenz auch die
Méglichkeit, die Geselligkeit unter den
Heimleitungen zu pflegen und im per-
sénlichen Gespréch anstehende Proble-
me laufend zu diskutieren.

Es hat sich aber wéhrend der letzten
zwei bis drei Jahre gezeigt, dass fur
grundsatzliche Fragen die Heimleiter
nicht alleine arbeiten und vor allem nicht
alleine entscheiden kénnen und ddrfen.
Auf Grund dieser Erkenntnis wurde
wadhrend der letzten Monate die Griin-

dung einer Interessengemeinschaft fiir
Alterseinrichtungen vorbereitet, in wel-
cher Tragerschaften und Heimleitungen
gemeinsam fur ihre Aufgaben und Pro-
bleme Lésungen suchen und beraten.
Ein Lésungsvorschlag ist die Zugerische
Interessengemeinschaft fir Altersein-
richtungen ZIGA, deren Statuten- bzw.
Reglementsentwurf die Heimleitungen
am 4. Mérz 1996 zuhanden der Tréager-
schaften (ibergeben wurden.

Die Entwicklung des Alters-
heimwesens im Kanton Zug

1963 begann mit der Eréffnung des
Altersheims Neudorf der Blrgerge-
meinde Menzingen als Ersatz des ehe-
maligen «Armenhauses» eine neue Ara
in der Unterbringung und Betreuung
betagter Menschen im Kanton Zug. Im
Dezember 1964 folgte die Inbetrieb-
nahme des Altersheims an der Wald-
heimstrasse in Zug, und schon 1965
schuf die Blirgergemeinde Zug mit dem
Oberwiler Altersheim Mdilimatt Ersatz
fur das Burgerasyl an der Chamerstras-
se. Nach der Er6ffnung des Chlésterlis
in Unterdgeri im Jahre 1967 vergingen
weitere 10 Jahre, bis die Neubauten in
Cham (AH Buel) und Baar (AH Bahn-
matt) flur die Aufnahme neuer Pen-
siondre bereit waren.

Wenn seinerseits das Altersheim
Waldheim als erstes Heim in der
Schweiz in jedem Zimmer ein WC ein-
gebaut hatte, war man in der Bahnmatt
schon so weit, dass jede Zimmereinheit
noch mit einer Dusche ausgestattet
war. Dieser hohe Standard im Angebot
sowie die stets hdéhere Lebenserwar-
tung beeinflussten die Nachfrage nach
Altersheimpldtzen, so dass sich im
Laufe der Jahre alle Gemeinden mit der
Planung von neuen oder weiteren Hei-
men bzw. Wohnméglichkeiten  fiir

Betagte auseinandersetzen mussten.
Als Produkt der Arbeit initiativer Trdger-
schaften und zustimmungsfreudiger
Souverdne kénnen heute 10 der 11
Zuger Gemeinden ihren Betagten
Heimunterkdnfte in den eigenen Ge-
markungen anbieten.

Waren es friiher ausschliesslich die
Blrgergemeinden, die sich mit dem So-
zialwesen — also auch mit «den Alten»
befassten, sind es in neuerer Zeit viel-
fach Vereine und private Stiftungen, die
sich in der Betagtenbetreuung engagie-
ren. Eine flihrende Stellung und teilwei-
se sogar \Vorreiterolle hat in den letzten
20 Jahren der Verein Frohes Alter Baar
eingenommen. So wurden Planungs-
grundlagen detailliert erarbeitet und
teilweise an gesamtschweizerischen Ta-
gungen weitergegeben und diskutiert.
Auch bei der Gesetzgebung hatte der
langjdhrige Prdsident, Dr. Peter Iselin,
immer ein Auge darauf gerichtet und
dafir gesorgt, dass der Kantonsrat mit
Informationen gqut dokumentiert war
und so breit abgesttitzte Entscheide fal-
len konnte.

Im Jahre 1991 verabschiedete der
Regierungsrat ein Richtraumprogramm,
das fir planungswillige Trégerschaften
eine gute Denk- und Arbeitsgrundlage
darstellt. Dabei wurde grosser Wert
darauf gelegt dass flexibel nutzbare
Heime geplant und gebaut werden, um
méglichst allen heutigen und kommen-
den Bedlrfnissen gerecht werden zu
kénnen. Vor allem ist dabei an die ste-
tig steigende Pflegebedtirftigkeit zu
denken, die praktisch alle Arbeitsablau-
fe in einem Betrieb beeinflusst.

Die in den letzten 5 Jahren eréffne-
ten Betriebe, Alterssiedlung Steinhau-
sen, Zentrum Dreilinden Rotkreuz,
Altersheim  Martinspark — Baar und
Alterswohnheim  Mdtschi  Walchwil,
weisen eine Infrastruktur auf, die fast
einem Pflegeheim gerecht wird. Leider
erlauben es die administrativen Rah-
menbedingungen heute noch nicht,
dass in diesen Betrieben die erbrachten
Pflegeleistungen &hnlich wie in einem
Pflegeheim abgerechnet werden kén-
nen. Vor einem Jahr wurde deshalb im
Kantonsrat eine Motion eingereicht, die



bewirken soll, dass der Regierungsrat
die  gesetzlichen  Voraussetzungen
schafft, dass die Heime mit Mdéglichkel-
ten zur Erbringung von Pflege den Pfle-
geheimen hinsichtlich der Kostenaner-
kennung und somit Krankenkassenzah-
lungspflicht gleichgestellt werden.

Die ZAK gestern und heute

Im Rahmen des VSA Regionalvereins
Zentralschweiz, der vor mehr als 20
Jahren auf Grund initiativer Inner-
schweizer Heimleiter gegriindet und
vom seinerzeitigen Chamer Heimleiter
Roney Ziblin lange Jahre prasidiert
wurde, formten sich die Zuger mehr
und mehr zu einem «eigenen Klub».
Dies weil man feststellte, dass allzu viele
Fragen kantonsspezifisch waren und
deshalb nicht grindlich genug mit den

»
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nern und Urnern gelést werden konn-
ten.

Aus der lockeren Form, die stets
auch den persénlichen und geselligen
Teil pflegte, hat sich mit der Zunahme
gleichartiger gemeinsamer Probleme
eine gut funktionierende Organisation
mit eigener Geschdftsordnung entwik-
kelt. Diese Entwicklung bzw. dieser
Werdegang bis zur Geschéftsordnung
war ein Weg, auf dem sich fir den
Autor deutlich zeigte, dass die Heimlei-
ter ohne die Mitwirkung der Trédger-
schaften nicht handlungsféhig sind und
Gefahr laufen, in einzelnen Fragen
betriebsblind zu werden. So standen
wir an einer Klausurtagung im Kemme-
ribodenbad 1994 kurz vor der Grin-
dung der ZAK mit dem Charakter einer
Heimleitergewerkschaft. Intensive Dis-
kussionen halfen aber, den — meiner

Luzernern, Schwyzern, Ob-/Nidwald-

Meinung nach richtigen Weg — mit fol-

Ein bedeutender erster Schritt ist getan, doch...

Mit der am 24. April 1996 vollzogenen Griindung der «Zuger Interessengemein-
schaft der Alters- und Pflegeheime» haben die Zuger Alters- und Pflegeheime
einen bedeutsamen Schritt getan; sie haben sich als die verantwortlichen Trager-
schaften der zugerischen stationaren Einrichtungen der Altersbetreuung organi-
siert. Sie haben sich damit fir die kommenden schwierigen Aufgaben eine Platt-
form und somit flrs erste eine gute Ausgangslage fur ihre kiinftigen Interesse-
wahrungen geschaffen. Der Entscheid, den Zusammenschluss nicht bloss in Form
einer losen Interessengemeinschaft, sondern gleich unter der Rechtsform eines
Vereins im Sinne von Art. 60ff ZGB zu verankern, zeugt von einer von Weitsicht
getragenen Entschlossenheit. Gewiss, als Zentralsekretdr des Heimverbandes
Schweiz hatte ich mich gefreut, wenn sich die Griindungsversammlung fur die
dritte zur Diskussion gestellte Variante entschieden hatte, namlich fur die Grin-
dung des Vereins als Sektion des Heimverbandes Schweiz.

Dennoch: ich freue mich ausserordentlich tber den erfolgten Zusammen-
schluss, und ich danke allen an den sicher aufwendigen Vorbereitungsarbeiten
beteiligten Personen ganz herzlich fur ihr grosses Engagement. Das Zustande-
bringen einer solchen Griindung ist weder eine Kleinigkeit noch eine Selbstver-
standlichkeit. Insider wissen ja: ob sich Heime und ihre Tragerschaften als Mit-
glieder in Verbanden oder Interessengruppen engagieren, héngt in den meisten
Fallen von der Initiative und der Uberzeugungskraft ihrer Heimleitungen ab. Nun,
die Zuger Vorbereitungsgruppe hat ganze Arbeit geleistet und verdient unsere
volle Anerkennung.

Mit der Griindung der ZIGA sind fir die Heime vorziigliche Voraussetzungen
geschaffen worden, um innerhalb ihres Kantons ihre Interessen wirksam wahr-
nehmen zu kénnen. Mehr wollte man, wie anlasslich der Griindungsversamm-
lung einzelne Voten deutlich zeigten, bewusst nicht. Der Wunsch nach (angebli-
cher) Unabhdngigkeit war noch stark-spurbar. Damit ist nattrlich nur ein erster
Schritt getan. Die Interessen der Zuger Alters- und Pflegeheime und ihrer Trager-
schaften werden sich jedoch nicht allein innerhalb der Kantonsgrenzen wahr-
nehmen lassen. Wesentliche Entscheide, die konkrete, teils empfindliche Auswir-
kungen auf unsere Alters- und Pflegeheime haben, werden auf eidgendssischer
Ebene getroffen. Ich denke hier besonders an die zur Zeit tobenden Verteilungs-
kdampfe rund um das neue Krankenversicherungsgesetz. Die Alters- und Pflege-
heime sollten aber bereits heute (iber starke Verbande mit hohen Organisations-
graden verftigen, die als reprasentative Gesprachspartner auf schweizerischer
Ebene auftreten konnen. Ich bin sicher; der Anschluss der ZIGA als Sektion des
Heimverbandes Schweiz — als zweiter und nachster Schritt — wird deshalb in nahe-
rer Zukunft neu diskutiert werden mussen.

Werner Vonaesch, Zentralsekretar

gender Formulierung zu finden: «Diese
Geschéftsordnung wird als Ubergangs-
regelung gesehen bis zu dem Zeit-
punkt, als im Kanton Zug eine Vereini-
gung Zugerischer Alterseinrichtungen
mit Beteiligung der Trdgerschaften und
gegebenenfalls der Behdrden gegriin-
det wird.»

Im Oktober 1994 stellte eine Ar-
beitsgruppe der ZAK den eingeladenen
Trdgerschaften die neu erarbeiteten
Richtlinien fir eine Vereinigung der
Zugerischen Alterseinrichtungen vor. Die
Reaktionen der Trdgerschaftsmitglieder
waren sehr unterschiedlich, und man
stellte fest, dass an verschiedenen Stellen
noch Informationsliicken gefillt werden
mussen. Die ZAK-Arbeitsgruppe wurde
mit Interessierten Vertretern der Trager-
schaften erganzt und machte sich an die
Arbeit, die Richtlinien zu (berarbeiten.

Ein Jahr spdter zeigte die angeregte
Diskussion, dass fir einzelne Trdger-
schaften der Begriff «Alterseinrichtun-
gen» zu weit gefasst ist, und man
wlinschte, dass der Begriff Altersunter-
kiinfte verwendet werden soll. Beim
Vorstellen der Richtlinien erkldrten sich
einige Anwesende mit der sehr freien,
offenen Form nicht einverstanden und
votierten fir die klare Vereinsform.
Gemdss Protokoll dieser Sitzung wurde
die Arbeitsgruppe beauftragt, das
Reglement den erwdhnten W(inschen
anzupassen, aber nicht reine Vereins-
statuten abzutfassen. Die Griindung der
neuen Organisation wurde fir das
Frithjahr 1996 in Aussicht gestellt.

Die ZIGA: ein Verein

So waren nun fur den 24. April 1996
Heimleiter und Heimleiterinnen, Trager-
schaftsmitglieder sowie die beiden
Geschaftsfuhrer vom  Heimverband
Schweiz, Werner Vonaesch, und vom
VCl, Peter Hochstrasser, in den Martins-
park nach Baar zur eigentlichen Griin-
dungsversammlung eingeladen. ZAK-
Prasident Walter Bissig begrisste die
Anwesenden; als Tagesprasident fuhrte
Alfred Lacher kompetent und speditiv
durch die umfangreichen Geschéfte, so
dass anschliessend Zeit blieb zum ge-
mutlichen Beisammensein im kaum ein
Jahr alten Haus, im Dorf statt Martins-
park Parkhotel genannt, wo J6rg und
Anner6s Bitzer als Gastgeber amteten
und noch zum spaten Imbiss einluden.
Martin Débeli hatte einen Antrag
eingereicht, es sei eine Sektion im
Heimverband Schweiz zu grtinden. Da-
mit standen 3 Varianten zur Diskussion:
— eine lose Gruppierung als IG,
— eine selbstandige Zuger Organisa-
tion als Verein oder
— eine Sektion des Heimverbandes
Schweiz.



Die Ausfuhrungen zeigten, dass die
Grundung einer Sektion des Heimver-
bandes Schweiz als verfriiht betrachtet
wird und man erst als rein Zugerische
Organisation sich formieren und Erfah-
rungen sammeln will. Dem entspre-
chend wurde die Zuger Interessenge-
meinschaft  fur Alterseinrichtungen
(ZIGA) gegriindet als Verein, in dem die
Alters- und Pflegeheime, vertreten
durch deren Tragerschaften und Haus-
und Heimleitungen sowie von Trager-
schaften anderer Wohnformen mit Pfle-
ge und Betreuungsleistungen fiir Be-
tagte, zusammengeschlossen sind. Da-
mit wurde eine Rechtsform geschaffen,
die es ermoglicht, Verhandlungen zu
fihren und Vertréage abzuschliessen, die
der Wahrung der gemeinsamen Interes-
sen, der Forderung der Zusammenar-
beit zwischen den Tragerschaften, Be-
triebs- und Heimkommissionen, Haus-
und Heimleitungen, Behorden sowie
allen Institutionen, deren Aufgaben
und Ziele mit dem Bereich «Betagte» in
Beziehung stehen. Weiter sollen der Er-
fahrungsaustausch zu gemeinsam in-
teressierenden Fragen gepflegt werden
und eine gegenseitige Unterstitzung
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und Fortbildung auf allen Ebenen erfol-
gen. Die ZIGA stellt ebenfalls die Ver-
bindung zu den schweizerischen und
kantonalen Fachverbanden her.

Als erste Vorstandsmitglieder wurden
gewdhlt:

Karl Bienz, Cham, Martin Débeli, Zug;
Clemens Eisenhut, Baar; Dr. Rolf
Lochinger, Zug; Hans Rust, Walchwil,
Ruedi Vogt, Steinhausen, Karl Zenklu-
sen, Rotkreuz. Zum 1. Présidenten wur-
de Karl Zenklusen, Rotkreuz, bestimmt.
Zenklusen amtete bis Ende 1995 als
ZAK-Prasident und wurde im Marz
1996 in Emmenbriicke zum Prasiden-
ten des Zentralschweizer Heimleiter-
und Heimleiterinnen-Verbandes (ZHV
mit den Kantonen Uri, Schwyz, Unter-
und Obwalden, Luzern, Zug) gewahlt,
wo er die Nachfolge von Hans-Rudolf
Salzmann,  Emmenbricke, antrat.
Zenklusen konnte im Februar nach
erfolgreich  bestandener Ausbildung
mit Abschlussprifung als einer der
ersten Heimleiter in der Schweiz seinen
Ausweis als Dipl. Heimleiter mit BIGA-
Anerkennung in Empfang nehmen. H

Leserbrief zum Thema

STRAFEN-TERROR IN DEN ALTERSHEIMEN

«BLICK»-Ausgaben vom 18. und 20. Mai 1996

Beim Lesen des «BLICK»-Aushangs vom letzten Samstag glaubte ich, es sei in der
schweizerischen Altersheim-Szene wieder einmal Schrockliches vorgefallen. Wie
herb dann meine Enttduschung, als ich las, dass sich die Monster-Schlagzeile auf
der Titelseite, lediglich auf die Einfiihrung eines neuen Bewohner-Einstufungs-
systems in Altersheimen bezog. Weshalb deswegen in zircherischen Landen
Zeter und Mordio geschrien wird, ist mir schleierhaft, handelt es sich doch um ein
System, welches beispielweise im Kanton Bern seit zehn Jahren angewendet
wird. Wer dieses System mit «Strafpunkten» in Verbindung bringt, hat offenbar
nicht begriffen, wie es funktioniert oder leidet unter einer kriminalistischen
Zwangsneurose. Interessant, dass das Wehklagen gerade aus jenen Reihen
kommt, die sich sonst lauthals ftr eine Entsolidarisierung im Sozialwesen stark
machen! Dabei scheint ihnen zu entgehen, dass gerade das BAK-System — trotz
den Unvollkommenheiten und Schwéchen, wie sie auch andern solchen Syste-
men anhaften — mehr Transparenz und eine bessere Kostenwahrheit ermoglicht.
Den Vogel abgeschossen hat zweifellos Sacha Wigdorovits, der in seinem Kom-
mentar die Grossmditter und Grossvater «wie Verbrecher behandelt» sieht. Mein
Kommentar dazu: dimmer geht’s nimmer! Ruhrend auch, wie in der Montag-
ausgabe noch «die Prominenten und Machtigen», die sich, wenn es darum geht,
dem Staat die Mittel flr eine gesicherte Altersvorsorge zur Verfligung zu stellen,
eher von der knauserigen Seite zeigen, plotzlich in den Chor der Wehklagenden
einstimmen und ihr Herz fur die Rentner entdecken. Getreu der «BLICK»-Philo-
sophie, dass Falschinformation glaubhafter wirkt, wenn mdglichst viel Prominenz
sie unterschreibt, hatte man auch noch Wysel Gyr, Ursula Andress und Vico
Torriani beiziehen konnen. Sicher hatten auch sie etwas zum Thema gewusst. Mir
bleibt eigentlich nur noch zu fragen, sind gewisse «BLICK»-Journalisten wirklich
so dumm, oder stellen sie sich nur so dumm?

Ernst Messerli, Prasident des Schweizerischen Berufsverbandes der Heimleiter und Heimleiterinnen

KARTENSET MIT
BILDERN VON
KINDERN, JUGEND-
LICHEN UND
ERWACHSENEN

der Stiftung fir Taubblinde,
Heim Tanne, Langnau a. A.

rr. Miris Lowe? Kommt er [hnen
nicht bekannt vor? Nattrlich: seit
Gber 2 Jahren schmickt er das
neukonzipierte Titelblatt unserer
«Fachzeitschrift Heim». Miris Lowe
gehorte zu einer Serie von Bildern,
die im Januar/Februar 1990 im
Stadthaus Zurich zu besichtigen
waren und Werke zeigten von Kin-
dern, Jugendlichen und Erwachse-
nen der Stiftung fir Taubblinde,
Heim Tanne, Langnau a. A. Die Bil-
der beinhalteten Visualisierungen
von Urformen als Medium der
Kommunikation, des Selbstaus-
drucks und als Hilfsmittel in alltag-
lichen Lebenssituationen. Hinter
jedem intensiven Ausdruck steckte
unverwechselbar ein bestimmtes
Kind mit seinen charakteristischen
Merkmalen.

Hor- und Sehbehinderte sind
von Geburt an mit einer doppelten
Sinnesbehinderung belastet. Fur
sie und die Betreuenden gilt es, die
Welt Schritt fir Schritt, behutsam
zu erfassen. Das Malen in der
Wohngruppe, in Schule und The-
rapie, ist flr sie eine bedeutende
Bestatigung und stets Ausdruck
personlichster Entwicklung, tiefer
Erfahrungs- und Erlebniswelt.

Rund ein Dutzend dieser Bilder
wurden nach der Ausstellung als
Kartenmotive verwendet und ein,
bei der Stiftung direkt kaufliches
Set zusammengestellt. Noch war-
ten viele Karten auf Abnehmer
und Abnehmerinnen. Der Satz mit
12 Stlick ist zum Preis von Fr. 6.—
erhaltlich; wer gerne Einzelkarten
mit nur einem oder zwei Motiven
erwerben mochte, kann dies zum
Preis von Fr. —.50 pro Stluick tun.
Die Karten sind zu beziehen bei
der Schweizerischen Stiftung fur
Taubblinde, Heim Tanne, Fuhrstras-
se 15, Postfach, 8135 Langnau a.
A., Telefon 01-713 14 40.




	Aus der Zuger Altersheimleiter-Konferenz (ZAK) wurde die Zuger Interessengemeinschaft für Alterseinrichtungen (ZIGA) : eine gültige Rechtsform als Gesprächs- und Verhandlungspartner

